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Hanspeter Koch Helvetia - Eine Dame weiss sich zu behaupten

Bericht des Schweizerischen

Bundesrathes an die hohe

Bundesversammlung über
seine Geschäftsführung im
Jahre 1852, Bd. 2, S. 87-88,
«Schlussbericht der Schweiz.

Münzkommission über
Durchführung des Münzreformgeschäfts»,

Bundesarchiv BAR

Ref. Nr. 50 000 009.

Bundesratsbeschluss BRB vom
7. Mai 1850 «Programm zu der

Ausschreibung eines Konkurses

zu Zeichnungen für die

Stämpel schweizerischer Münzen»,

BBL 1850, Bd. 2, Heft 23,

S. 41-43, BAR Ref. Nr. 10 000

333.

G. Kreis, Helvetia im Wandel

der Zeiten (Zürich 1993), S. 47.

Obwohl die Helvetia seit bald 170 Jahren einen Teil unserer Umlaufmünzen ziert,
war sie anfänglich nicht wirklich willkommen. Ja sie drohte kurze Zeit nach ihrer
Einführung wieder zu verschwinden. Auch als sie sich 1874 aus ihrer sitzenden
Position erhob, waren die Diskussionen um einen Ersatz noch lange nicht
verstummt. Die folgende Geschichte soll zeigen, wie sich die Helvetia auf unseren
Münzen behaupten konnte und wie sie sich über die Jahre verändert hat.

Mit der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1848 ging
die Münzhoheit der Kantone an den Bund über. Damit war endlich die Basis

geschaffen, dem herrschenden, jahrhundertealten Münzelend ein Ende zu
setzen. Nachdem am 7. Mai 1850 das Bundesgesetz über das Eidgenössische
Münzwesen sowie das «Bundesgesetz betreffend die Ausführung der schweizerischen

Münzreform» in Kraft getreten waren, wurde sofort mit deren Umsetzung
begonnen. Zunächst wurde zur Erlangung der Münzbilder für die verschiedenen

neuen Münzsorten ein «Konkurs für die Zeichnungen der Prägestämpel»
veranstaltet, Preise für die besten Arbeiten festgesetzt und eine Jury aus sieben

Mitgliedern verschiedener Kantone ernannt1.
Die Aufgabenstellung wurde in Artikel 2 des «Programms zu der Ausschreibung

eines Konkurses zu Zeichnungen für die Stämpel schweizerischer
Münzen», wie der etwas schwerfällige Titel lautet, folgendermassen umrissen:
«Die Zeichnung auf dem Avers soll anschaulich machen, dass die Münze
eine schweizerische ist. Aufdem Revers sollen die Bezeichnung des
Nennwerths, die Jahrzahl der Prägung, nebst dem Zeichen der Münzstätte ihren
Platzfinden. Im Uebrigen ist der Erfindungsgabe und dem Geschmack der
Künstler derfreieste Spielraum gestattet»2. Gemäss Artikel 3 waren für jede
der zu prägenden Münzsorten (Silber-, Billon- und Kupfermünzen) Zeichnungen
abzuliefern, die sich in ihrem Charakter «anschaulich» voneinander unterscheiden.

Schliesslich hielt das Programm in Artikel 5 fest: «Die Zeichnungen werden

einer Kommission von Sachverständigen zur Beurtheilung vorgelegt
werden.»

«Diese Konkurseröffnungfür die Stämpelzeichnungen veranlasste etwa
60 Eingaben (effektiv 59) von grösserm oder geringerm Werth, von denen
indessen keine einzige geeignet war, zu unbedingterAnnahme empfohlen
zu werden.» Der Kommissionsbericht vom Juli 1850 unterteilte die Entwürfe
in verschiedene Varianten: Das einfache Schweizerkreuz in verschiedener Form,
mit oder ohne Schild, das Schweizerkreuz kombiniert mit Kantonswappen,
Wappenhaltern oder Laubwerk, die drei Eidgenossen, Wilhelm Teil, Krieger (Vieux
Suisse), weibliche Allegorien sowie andere Allegorien und Symbole3.

Helvetia versus Schweizerkreuz

Die Jury war von den Resultaten des Wettbewerbs wenig begeistert, wie sie in
ihrem Bericht vom 13. Juli 1850 an das Eidgenössische Finanzdepartement
darlegte. Die Auswahl passender Motive wurde allerdings dadurch erschwert, weil
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die Mehrheit der Jurymitglieder von der Idee beseelt war, dass alle Münzen ein
einheitliches Symbol aufweisen sollten und dass es sich dabei um das Schweizer
Kreuz handeln solle. «La croix fédérale rappelle l'idée religieuse et l'idée
nationale...». Die Beschränkung auf das Kreuz stand allerdings im
Widerspruch zu den Bestimmungen des Wettbewerbsreglements, das der Erfindungsgabe

und dem Geschmack der Künstler den freisten Spielraum zubilligte.
Der Geschäftsbericht des Bundesrates von 1852 hält dazu Folgendes fest: «Es

äusserten sich daher über die Zeichnungen, für die Silbermünzen namentlich,
im Schosse der Prüfungskommission verschiedene Ansichten, und es fand in
Folge davon die Vertheilung der zu Preisen festgesezten Summen, auch in
anderer Weise statt, als diess zuerst beabsichtigt worden»4. Die Jury vergab fünf
Preise, wovon der erste an Alexander Hutter (1817-1876) ging, der zweite an Antoine
Bovy (1795-1877) und der Dritte an Dr. Ludwig Stanz (1801-1871).

Wie bereits erwähnt, war sich die Jury in Bezug auf die Silbermünzen uneins.
Während sich die Mehrheit der siebenköpfigen Kommission mit einer Wappenvariante

begnügen wollte, wünschte die Minderheit, der auch der eidgenössische
Münzexperte Johann Jakob Speiser (1813-1856) als Kommissionspräsident
angehörte, auf dem Silbergeld «une figure de femme représentant la Suisse
(Hélvetia) qui s'appuie sur la Constitution et sur son épée (eine die Schweiz
darstellende Frauenfigur (Helvetia), die sich aufdie Verfassung und ihren
Speer abstützt).» Die abweichenden Ansichten der Jury wurden daher in einem
Majoritäts- und Minoritätsbericht zu Händen des Eidgenössischen Finanzdepartementes

festgehalten.
Speiser argumentierte in seinem Minderheitsbericht ein Kunstwerk in höherem

Sinne könne das Wappen nie sein. Das höchste Produkt der Kunst bleibe
immer die idealistische Darstellung der menschlichen Gestalt. «.. .wenn unsere
Münzen wahre Kunstwerke seyn sollen, wenn man wünscht, dass sie zum
Volke auch reden und nicht nur als stummes Werthzeichen von Hand zu
Hand gehen, so muss eine sinnbildliche Figur darauferscheinen.» Weitere

Punkte, die für eine figürliche Variante sprächen, seien eine grössere
Fälschungssicherheit (da schwerer kopierbar) und eine bessere Akzeptanz des

neuen Geldes. Ausserdem würde es der Schweiz den Status einer Kulturnation
sichern.

Die Gegner der Figurenvariante wiesen auf die Schwierigkeit hin, eine
Allegorie zu finden, die der Mehrheit der Schweizer gefiele. Ausserdem würde die

Figur einer stehenden Version, wie sie von den einen bevorzugt wurde, zu klein
ausfallen. Eine grössere sitzende Variante fiel wiederum bei anderen durch. Zu

Bovys Entwurf, der als bester figurativer Vorschlag Anklang fand, wurde explizit

Folgendes festgehalten: Die Helvetia sei für eine Personifikation der Schweiz

zu elegant und zu anmutig. Man hätte sich etwas Gewöhnlicheres gewünscht.
Das Sujet sei ein charmanter Vorschlag für eine Medaille5.

Trotz dieser Einwände liess sich der Bundesrat von den Argumenten Speisers
überzeugen und entschied sich für eine Helvetia-Darstellung. Bereits am
6. September des gleichen Jahres wurde ein vom Buchdrucker und späteren
Verleger Gottlieb Friedrich Fisch aus Zürich (1817-1887) zum Wettbewerb
eingereichter Entwurf, der vom in Paris lebenden, renommierten Genfer Graveur
Antoine Bovy etwas modifiziert wurde, für die Umsetzung ausgewählt6.

H. Koch: Helvetia - Eine

Dame weiss sich zu

behaupten, SM 69, 2019,

S. 106-128.

Vgl. Fussnote 1.

«... quelque chose de trop
élégant, de trop gracieux
pour une personnification de

la Confédération suisse. On

aurait préféré quelque chose

de plus grave. Ce sujet est

charmant pour une
médaille.» aus Kreis (Anm. 3),
S. 48-50.

Vgl. Fussnote 1.
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H. Koch: Helvetia - Eine

Dame weiss sich zu

behaupten, SM 69, 2019,

S. 106-128.

7 Bericht des Schweizerischen
Bundesrats über seine

Geschäftsführung im Jahr
1850, Band 1, S. 71-72, BAR

Ref. 50 000 005.

8 Vgl. Fussnote 1.

9 Kreis (Anm. 3), S. 52.

10 Stich aus Bulletin de la Société

Suisse de Numismatique, 2. Jg.,

Fribourg 1883, S. 24, Tafel 3.

11 Helvetia mit Faces auf Kalk¬

papier, sign. Bovy und 5 Fr.

Wertseite 1850 auf Kalkpapier,
ohne Signatur, höchstwahrscheinlich

ebenfalls von Bovy,

beide im Durchmesser von
37 mm. Interessant ist, dass

Alpenrosen- und Eichenlaubzweig

auf der Wertseite im

Gegensatz zur ausgeführten
Version vertauscht sind. BAR-
Dossier E12#1000/36#151*.

Anm. des Verfassers: Die
Dossiers ...#151* und ...#152*

enthalten eine Vielzahl von
Münzentwürfen, die zwischen
1850 und 1892 bzw. 1850 und
1943 entstanden sind. Von wem
die Entwürfe stammen und für
welche Münze sie erstellt
wurden, ist häufig unklar.

12 Der von der satirischen Zeit¬

schrift Postheiri präsentierte
Alternativentwurf, der die

Kritik von Kommissionsmehrheit

und Bevölkerung
berücksichtigte: «Auf dem
Projektaversstempel ist der
Volksstimme, welche sich so

einmüthig gegen die unselige

<Helvetia> aussprach,
möglichst Rechnung getragen.

Unsere symbolische
Figur ist entschieden national,

äusserst volksthümlich,
nicht übermässig ideal,
sondern vorwiegend der
Realität sich zuwendend,
besitzt das vermisste embonpoint

(Körperfülle) und sündigt

weder durch zu lange
Arme noch durch lange
Beine wider den
Volksgeschmack.»; Schweizerische

Nationalbibliothek, Postheiri,
1851, Bd. 7, Nr. 30, S. 122.

«Der Avers der Silbermünzen soll eine sizende weibliche Figur (das Sinnbild

der Helvetia) vorstellen, welche in der linken Hand den Schild mit dem
eidgenössischen Kreuze hält und mit der Hand des ausgestrekten rechten
Armes auf die Berge hinweist. Die Umschrift hat einfach zu lauten: Helvetia.

Der Revers soll als Bezeichnung der Werthangabe ein grosses lateinisches

F mit einem daneben stehenden kleinen r, umschlungen von einem
Kranz von Alpenrosen und Eichenlaub enthalten. Der Rand der Münzen
soll cannelirt werden»7. Im Oktober 1850 erhielt Antoine Bovy den Vertrag für
die Anfertigung der Originalstempel für die Silbermünzen (5, 2, 1 und Và Franken).

Dafür erhielt er eine Entschädigung von 14 500 Franken8.

Speisers Ansicht, die Darstellung einer schönen Frauenfigur würde die
Aufnahme des neuen Geldes erleichtern, erfüllte sich nicht. Das Volk akzeptierte
zwar das neue Bundesgeld. Es liess sich aber von der schönen Gestalt des
Frauenzimmers mit dem «viel zu langen Arm» nicht begeistern. Vielleicht lag es

auch daran, dass mit der Umstellung auf das neue Geld die Aufwertung des
Bundes und die Abwertung der Kantone sichtbar wurde. Der Platz, der auf den
Kantonsmünzen den kantonalen Wappen vorbehalten war, wurde nun von der
Helvetia beansprucht9.

Abb. 3: Gipsmodell der sitzenden Helvetia von Bovy, 1850, Abb. 4: Zur Kritik am Bildnis
Durchmesser 155 mm und Stahlmodell der Wertseite, 1850, der sitzenden Helvetia12.

Durchmesser 67 mm.
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Die ersten Silbermünzen wurden mangels einer eigenen Münzstätte in Paris
geprägt13. Auf der Bildseite sind deshalb im unteren Abschnitt die Münzzeichen
des Direktors der Pariser Münzstätte, Charles Louis Joseph Dierickz (Hand) und
des Generalgraveurs Jean-Jacques Barre (Windhundkopf) und auf der Wertseite

ganz unten der Buchstabe A (Münzzeichen der Monnaie de Paris) angebracht.
In den Jahren 1850-1851 wurden 500 000 Fünfliber, 2 500 000 Zweifränkler,
5 750 000 Einfranken- und 4 500000 Halbfrankenstücke abgeliefert. Nachdem
die sitzende Helvetia zunächst heftig kritisiert wurde, gewöhnte sich die
Bevölkerung in der Folge rasch an das neue Münzbild.

H. Koch: Helvetia - Eine

Dame weiss sich zu

behaupten, SM 69, 2019,

S. 106-128.

Abb. 6: Historische Postkarte mit dem Prägesaal der 1775 fertiggestellten Pariser Münzstätte
am Quai de Conti, wo 1850/51 auch die ersten eidgenössischen Silbermünzen geprägt wurden:

Fotograf und Aufnahmejahr unbekannt.

13 Die erste Eidg. Münzstätte
wurde erst 1855 in den
Räumlichkeiten der ehemaligen
Berner Münze am Gerberngraben

in Bern eröffnet.
14 Gewicht 25/10/5/2,5 g,

Durchmesser 37/27/23/18 mm,
Massstab 1:1.

PARIS — HOTEL DES MONNAIES

15 — Salle de monnayage
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H. Koch: Helvetia - Eine

Dame weiss sich zu

behaupten, SM 69, 2019,

S. 106-128.

15 E. Weisskopf, Das schweizeri¬

sche Münzwesen von seinen

Anfängen bis zur Gegenwart,

(Bern 1948), S. 86-93.
16 Links zwei Entwürfe auf Kalk¬

papier des Glasmalers Dr.

Ludwig Stanz, die aus dem

Helvetia oder doch das Kreuz?

Durch den stark zunehmenden Handel mit Indien und China kam es in den
1850er Jahren in Europa zu einem starken Abfluss von Silber. Dies weil der
Gegenwert von bestellten Waren nicht durch die Lieferung europäischer
Produkte, sondern zu grossen Teilen durch Edelmetalle, vorwiegend Silber, gedeckt
werden musste15. Da gleichzeitig in Kalifornien und Australien ergiebige
Goldfelder entdeckt wurden, veränderte sich das Wertverhältnis zugunsten des

Silbers, was den Silbergeldabfluss zusätzlich verstärkte. Als Land mit einer reinen
Silberwährung war die Schweiz von dieser Entwicklung besonders betroffen.

Um den Abfluss des Silbergeldes zu bremsen, beschlossen die Eidgenössischen

Räte in der Wintersession 1860 den Silberfeingehalt der Vè-, 1- und 2-Fran-
kenstücke von 900/000 auf 800/000 zu reduzieren (Teilrevision des

Münzgesetzes vom 31. Januar 1860). Gleichzeitig beantragten sie, dass die zu
Scheidemünzen degradierten Geldstücke mit einem neuen Aversstempel versehen

werden sollten, der das eidgenössische Kreuz trage und bewilligten dafür
einen Nachtragskredit von 5000 Franken.

Der Bundesrat widmete sich sofort dem Vollzug des Auftrages. Da vom
Wettbewerb von 1850 noch eine grosse Zahl von Zeichnungen vorhanden war, wurde
«um die Sache zu beschleunigen», von einem neuen «Konkurs» abgesehen.
Eine grössere Kommission von Mitgliedern der Eidgenössischen Räte, verstärkt
durch einen Münztechniker, wählte eine Skizze aus. Antoine Bovy wurde
eingeladen, gestützt auf den ihm vorgelegten Entwurf Gestaltungsvorschläge für
eine neue Bildseite einzureichen. Er unterbreitete sechs unterschiedliche
Zeichnungen, von denen ein Entwurf mit dem eidgenössischen Kreuz und einfacher
Ornamentik in einem Kreis von 22 Sternen am geeignetsten erschien. Gemäss
den Wünschen der Kommission beschloss der Bundesrat, der Wertseitenstempel
sei dermassen anzupassen, dass die Wertangabe neu auf zwei Zeilen verteilt
werde. Die Abkürzung für Franken «Fr.» solle durch das Wort «FRANC» bzw.

«FRANCS» ersetzt werden. Gleichzeitig solle die Stellung von Avers zu Revers,
die bisher gleichständig war, beim Silbergeld derjenigen der französischen Münzen

angepasst werden, also gegenständig werden.

Wettbewerb von 1850 stammen

dürften, Durchmesser 27 mm;
Mitte: Eine überarbeitete
Version davon von Alexander
Hutter auf Karton, Durchmesser

23 mm mit der Aufschrift
«Für die neuen Scheidemünzen

• 1860 —» (Neben
Bovy war offenbar auch Hutter
in die Vorarbeiten für die neue
Münze involviert); rechts ein
weiterer Bildseitenentwurf von

Hutter mit einer Wertseite, die

bezüglich Wertbezeichnung
den Wünschen der Kommission
der Eidgenössischen Räte

entspricht, ebenfalls auf Karton

mit einem Durchmesser

von 23 mm. Aus BAR-Dossier
E 12#1000/36#152*.

ti L—,.

Abb. 7: Entwürfe zu den ersten Schweizer Münzen16.
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Abb. 8: Zweifrankenstück mit den neuen Münzbildern von Bovy, Durchmesser 27 mm, Massstab 1,5 :1.

Am 19. März 1860 wurde Antoine Bovy beauftragt, innerhalb von zwei Monaten
für 3000 Franken die Gravierarbeiten für die Stempel der Zweifrankenstücke
abzuliefern, die Einfrankenstempel bis September I86017. Ende Mai trafen ein

paar «Gebrauchsstempel» (Originalmatrizen) bei der Münzstätte ein und diese

begann umgehend mit Probeprägungen. Laut Bericht des Bundesrates zeigte
sich rasch, dass sich die neuen Münzen kaum zur Emission eignen dürften, da

- laut Urteil von berufenen Experten - die Umsetzung zu wünschen übrig lasse:

«... allein man musste bald gewahr werden, dass das Gepräge weder ganz
tadellos ausgeführt, noch überhaupt geeignet war, die Prägungen damit
fortzusezen»18. Bei vollwertig ausgeprägten Münzen wäre ein mittelmässiges
Gepräge kein Problem. Da die neu geplanten Münzen allerdings im Feingehalt
von 800/000 geprägt werden sollten, wurde befürchtet, dass damit der
Falschmünzerei Vorschub geleistet würde, da durch die Differenz zwischen Silberwert
und Nennwert ein Gewinn generiert werden könnte. Immerhin wurde festgehalten,

dass der gewählte Entwurf «zu einem feinen und geschmakvollen
Gepräge vielleicht nicht sehr günstig gewählt sein mochte»19. Auch schienen
die probeweise geprägten Münzen niemandem zu gefallen. Dieser Schnellschuss

ging also in jeder Beziehung nach hinten los.

Da die Anfertigung neuer Stempel mindestens zwei Monate beansprucht
hätte und der Mangel an kleinem Silbergeld täglich spürbarer wurde, entschied
sich der Bundesrat am 28. Mai 1860, auf den neuen von Bovy gravierten
Aversstempel zu verzichten20. Stattdessen solle die dringende Prägung mit dem 1857

von Ferdinand Korn (1825/30-ca. 1870, Stempelschneider und Münzmeister bei
der Eidgenössischen Münzstätte, ab 1858 Direktor daselbst) erstellten Helvetia-
stempel21 unter Abänderung der Jahreszahl ausgeführt werden. Dabei handelte
es sich um den leicht überarbeiteten Stempel von Antoine Bovy, den Korn keck
mit seinem eigenen Namen signierte. Der Verzicht auf ein neues Aversbild war
eine Missachtung des parlamentarischen Auftrags, unter den gegebenen Umständen

aber verständlich. Bezüglich des Revers solle, so der Bundesrat, den

Anregungen der Kommission Rechnung getragen werden (siehe weiter oben), was
aber nicht geschah.

H. Koch: Helvetia - Eine

Dame weiss sich zu

behaupten, SM 69, 2019,

S. 106-128.

17 «Botschaft des Bundesrathes

an die gesezgebenden Räthe

der Eidgenossenschaft, betreffend

Beibehaltung des Helve-

tiastämpels für die Silberscheidemünzen

vom 2. Juli I860»,
BBL 1860, Bd. 2, Heft 38,

S. 588-591, BAR Ref. Nr. 10

003 127.

18 Bericht des Schweizerischen

Bundesrats über seine

Geschäftsführung im Jahr

1860, Bd. 6, S. 171, BAR Ref.

Nr. 50 000 036.

19 Vgl. Fussnote 12.

20 Offenbar gelangte mindestens

ein Teil der neu geprägten
Münzen in den Umlauf,
tauchen doch immer wieder zirkulierte

Exemplare dieser

Prägung auf.

21 «Die von Herrn Bovy s.Z.

(seiner Zeit) gravirten und
bei der ersten Prägung
verwendeten Stämpel waren
nämlich völlig unbrauchbar
geworden.» aus: Bericht des

Schweizerischen Bundesrats

über seine Geschäftsführung
im Jahr 1860, Geschäftsberichte

des Bundesrates, 1860,

Bd. 6, S. 184, BAR Ref. Nr. 50

000 036.
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H. Koch: Helvetia - Eine

Dame weiss sich zu

behaupten, SM 69, 2019,

S. 106-128.

Abb. 9: Das Zweifrankenstück von 1850 von Antoine Bovy und die
überarbeitete Version aus dem Jahre 1857 von Ferdinand Korn

im Vergleich22.

Abb. 10: Originalstempel für den

Zweifränkler mit der sitzenden
Helvetia von Korn.

22 Durchmesser 27 mm, vergrös-
sert: Massstab 1,5 : 1. Letztere
ist detailreicher. Auffälligste
Änderungen sind auf der
Bildseite die fettere Umschrift
HELVETIA, und die klarere,

weniger feine Schraffur des

Wappenschildes, auf der Wertseite

die unterschiedliche
Wertangabe und die detailliertere

Darstellung des

Laubkranzes.

In seiner «Botschaft betreffend die Beibehaltung des Helvetiastämpels für
die Silberscheidemünzen» vom 2. Juli 1860 zeigte sich der Bundesrat
überzeugt, dass in Bezug auf die Unterscheidbarkeit der neuen Münzen von den

älteren, durch die geänderte Jahrzahl Genüge getan sei. Und zur anfänglichen
Kritik an der sitzenden Helvetia: Auch wenn das alte Gepräge zuerst angefochten
worden sei, müsse bei einem neuen Gepräge davon ausgegangen werden, dass,

wenn dieses nicht vollkommen den Wünschen des Publikums entspreche, dem
älteren der Vorzug gegeben werde.

Da man beschlossen hatte, auf den neuen Aversstempel von Bovy aus
Qualitätsgründen zu verzichten, war man offenbar nicht bereit, diesem die vertraglich
vorgesehene Entschädigung von 3000 Franken zu vergüten. Vielleicht wurde
aus diesem Grund auch auf den neuen Reversstempel verzichtet, der bezüglich
Beschriftung eigentlich den Wünschen der Münzkommission entsprochen hätte
(Wertangabe in zwei Linien und statt der Abkürzung «Fr.» das Wort «FRANC»f

Logischer aber erscheint der Umstand, dass angesichts der Dringlichkeit des

Geschäfts mit der Prägung bereits begonnen wurde: «Wir müssen übrigens
daraufaufmerksam machen, dass bis zum Zusammentritt der gesezgeben-
den Räthe bereits mehr als für eine Million Franken neue Zweifranken-
stüke mit dem Helvetiabilde geprägt und in Zirkulation gesezt sein werden.
Wenn Sie (gemeint sind die eidg. Räte) nun auf einem neuen Aversstämpel
beharren sollten, so müssten diese Stüke, da man nicht wohl gleichwerthige
Münzen von verschiedenartigem Gepräge neben einander in Kurs lassen
kann, wieder aus dem Verkehr zurükgezogen und umgearbeitet werden.»,
was aus Kostengründen nicht zu rechtfertigen sei. Solchen Fakten hatte das

Parlament wohl nichts mehr entgegenzusetzen, zumal die Erschliessung reicher
Silbervorkommen in Kalifornien (Sierra Nevada) damals zu einer merklichen








































